
biete des südl ichen Marokko, nach Maure­
tanien, Alger ien oder andere Länder ge­
langten. Al le diese Stämme gehörten dem 
Islam an. 
Für die Beantwortung der ihm vorgelegten 
Frage kommt es nach Ansicht des Gerichts­
hofs wesent l ich darauf an, wer zur Zeit der 
Kolonis ierung dieses Gebiets durch Spa­
nien oder kurz vorher die Hoheitsgewalt 
über die West-Sahara ausübte. Marokko be­
ruft sich darauf, es habe dieses Gebiet vor 
undenkl ichen Zeiten in Besitz genommen 
und seine Hoheitsrechte auch ständig aus­
geübt. Es verweist dazu auf die besondere 
Struktur des marokkanischen Sultanats, das 
auf der gemeinsamen Rel igion aufgebaut 
gewesen sei. Deshalb zählte ebenfal ls d ie 
Bevölkerung außerhalb des marokkani ­
schen Terr i tor iums mit zu den Untertanen 
des Sultans von Marokko. Die Führer der 
einzelnen Stämme hatten nach Ansicht von 
Marokko die Oberheit des Sultans vor al­
lem auf rel ig iösem, aber auch auf wel t ­
l ichem Gebiet anerkannt. Dieser Argumen­
tat ion schloß sich der Internat ionale Ge­
richtshof nicht an. Er stel l te zwar fest, daß 
Bindungen zwischen Marokko und der 
West-Sahara bestanden, daß sich aber nur 
einige der Stämme der Oberhohei t des Sul­
tans von Marokko unterworfen hätten. 
Zu der Frage der Bindungen zwischen der 
West-Sahara und Mauretanien führt der 
Gerichtshof fo lgendes aus: 1884 — Kolon i ­
s ierung der West-Sahara durch Spanien — 
konnte von einem Staat Mauretanien noch 
nicht gesprochen werden, wenn auch in 
dem Gebiet (vom IGH »Shinguitt i country« 
genannt) eine Bevölkerung mit gemeinsa­
mer Sprache und Kultur lebte. Diese Be­
völkerung bestand jedoch aus nomadis ie­
renden Stämmen und selbstständigen Emi­
raten ohne feste organisator ische Bindung 
untereinander. Von daher scheidet es nach 
Ansicht des Gerichts schon aus, von »recht­
lichen Bindungen« zwischen Mauretanien 
und der West-Sahara zu sprechen. Wo 

Internat ionaler Gerichtshof (IGH) — Professor 
Mosler zum Richter gewählt (77) 

I. Jur isten aus Polen, Syrien, Japan, Nige­
ria und der Bundesrepubl ik Deutschland 
s ind vom Sicherheitsrat und von der Gene­
ralversammlung der Vereinten Nat ionen zu 
Richtern des Internat ionalen Gerichtshofs 
gewählt worden . Professor Dr. Hermann 
Mosler, Direktor des Max-Planck-Inst i tuts 
für ausländisches öffentl iches Recht und 
Völkerrecht in Heidelberg, erhielt im dri t ten 
Wahlgang die erforderl iche Mehrhei t im 
Sicherheitsrat von 8 St immen. Damit ist seit 
Professor Dr. Walther Schücking, der von 
1932 bis zu seinem Tode 1935 Richter am 
Ständigen Internat ionalen Gerichtshof war, 
erstmals wieder ein Deutscher Mitg l ied 
dieser Inst i tut ion. Bereits im ersten Wahl ­
gang waren Manfred Lachs, Polen, mit 13, 
Salah ed-Din Tarasi , Syrien, mit 11, Shige-
ru Oda, Japan, mit 8 und im zweiten Wahl ­
gang Tasmin Olawak Elias, Nigeria, mit 8 
St immen gewählt worden. In der General ­
versammlung erhiel ten die Kandidaten fo l ­
gende St immen — notwendig waren 74 — : 
Lachs 102, Oda 80, Tarasi 77 (im ersten 
Wahlgang), Elias 87 (zweiter Wahlgang), 
Mosler 78 (vierter Wahlgang). Sie treten an 
die Stelle der am 5. Februar 1976 satzungs­
gemäß ausscheidenden Richter: Bengzon, 
Phi l ippinen, Petren, Schweden, Onyeana, 

Nigeria, und Ammoun, L ibanon. Lachs, des­
sen Amtsper iode gleichfal ls zu d iesem Zeit­
punkt endet, wurde wiedergewähl t . 
Professor Hermann Mosler wurde am 26. 
Dezember 1912 in Hennef geboren. Er s tu­
dierte Jura in Bonn (1931—1934). Im A n ­
schluß an sein zweites jur ist isches Staats­
examen und seine Promot ion (1937) war er 
wissenschaft l icher Mitarbei ter des Kaiser-
Wi lhelm-Inst i tuts für ausländisches öffent­
liches Recht und Völkerrecht in Berl in. 1946 
habi l i t ierte er sich in Bonn und erhielt 1949 
einen Ruf auf einen Lehrstuhl für öffent­
liches Recht der Universität Frankfurt. Seit 
1954 lehrt Professor Dr. Mosler an der Uni­
versität Heidelberg und ist gleichzeit ig Di­
rektor des Max-Planck-Inst i tuts für auslän­
disches öffentl iches Recht und Völkerrecht 
in Heidelberg. Im Jahr 1959 wurde Profes­
sor Mosler zum Richter des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte in Straß­
burg gewähl t (Wiederwahl 1965 und 1974 
als Vizepräsident) . In dem Verfahren vor 
dem Internat ionalen Gerichtshof über den 
Festlandsockel in der Nordsee (1968/69) 
war Professor Mosler Ad hoc-Richter. 
I I . Die Regelungen über die Bestel lung der 
Richter des Internat ionalen Gerichtshofs 
f inden sich in dem Statut des IGH, das un­
t rennbarer Bestandtei l der Charta der Ver­
einten Nat ionen ist. 

Der IGH besteht aus 15 ständigen Mitgl ie­
dern mit verschiedener Staatsangehör ig­
keit. Die Wahl der Richter erfolgt getrennt 
durch Sicherheitsrat und Generalversamm­
lung für jewei ls 9 Jahre, al le 3 Jahre schei­
det ein Drittel der Richter aus. Eine Wie­
derwahl ist zulässig. Gewählt ist, wer in 
beiden Organen die absolute Mehrhei t der 
St immen erhält. Kommt in e inem der Or­
gane die erforderl iche Mehrhei t für eine zu 
besetzende Stel le nicht zustande, so f in ­
den wei tere Wahlgänge statt. Grundlage 
für die Abst immung im Sicherheitsrat und 
in der Generalversammlung s ind die von 
nat ionalen Gruppen im Sinne des Art.44 
Haager Abkommen zur fr iedl ichen Erledi­
gung internat ionaler Streit fäl le vom 18.10. 
1907 eingereichten Kandidatenl is ten (Art.5 
und 7 des IGH-Statuts). Dabei können bis 
zu vier Personen benannt werden. Auswahl ­
kr i ter ium für Sicherheitsrat und General ­
versammlung sol l vor al lem die Befähigung 
sein. (Gem. Art.2 des IGH-Statuts handelt es 
sich um Kandidaten, d ie »ohne Rücksicht 
auf ihre Staatsangehörigkei t unter Perso­
nen von hohem sitt l ichen Ansehen ausge­
wähl t werden, welche die in ihrem Staat 
für die höchsten r ichterl ichen Ämter erfor­
der l ichen Voraussetzungen erfül len oder 
Völkerrechtsgelehrte von anerkanntem Ruf 
sind«.) Weiteres Ziel ist die Vertretung al­
ler großen Kulturkreise und Rechtssysteme. 
Dabei genießt die gleichmäßige geographi ­
sche Vertei lung der Richter gem. Art.9 des 
IGH-Status einen gewissen Vorrang. 
Die Richter sind bei ihrer Tät igkeit zur Un­
partei l ichkeit verpf l ichtet; sie sind unab­
hängig und nur durch den Gerichtshof 
selbst absetzbar. Bei Wahrnehmung ihres 
Amtes genießen sie d ip lomat ische Vorrech­
te und Immunität. Wo 

Diplomatisches Asyl (78) 

Der Rechtsausschuß hat auf der Grundlage 
eines vom Sekreter iat erstel l ten Arbei tspa­
pieres über Fragen des sog. «Diplomati­
schen Asyls< beraten. Von Diplomat ischem 

Asyl spricht man, wenn ein Staat außer­
halb seines Hohei tsgebietes — gedacht ist 
vor al lem an die dip lomat ischen Missionen, 
seine Konsulate, seine Schiffe, die sich in 
f remden Küstengewässern aufhalten bzw. 
seine Flugzeuge oder seine mil i tär ischen 
Einr ichtungen in f remden Staaten — Asyl 
gewährt. Davon zu unterscheiden ist das 
Terr i tor ia le Asyl, das auf dem Hohei tsge­
biet eines Staates von d iesem gewährt 
w i rd . 
Die Beratungen über die Fragen des Asyl ­
rechts gehen auf eine Resolut ion der Ge­
neralversammlung aus dem Jahre 1967 zu­
rück, in dem diese dazu aufrief, daß al le 
Staaten das Asylrecht respekt ieren sol l ten. 
In der gleichen Resolut ion wurde betont, 
daß Asyl nicht beanspruchen könne, wer 
Verbrechen gegen den Frieden oder die 
Menschl ichkeit begangen oder sich eines 
Kr iegsverbrechens schuldig gemacht habe. 
Auf Init iative von Austral ien wurde die Fra­
ge des Diplomat ischen Asyls auf d ie Ta­
gesordnung der Generalversammlung für 
1974 gesetzt. In ihrer Resolut ion vom 14. 
12.1974 hatte die Generalversammlung d ie 
interessierten Staaten aufgefordert , ihre An ­
sichten dazu dem Generalsekretär mi tzu­
tei len. Von dieser Mögl ichkei t haben 24 
Staaten Gebrauch gemacht. 
Bislang ist ledigl ich das Recht der Staaten 
anerkannt, Verfolgten in ihrem Hohei tsge­
biet Asyl zu gewähren. Dagegen wi rd ein 
Diplomatisches Asyl, d. h. Asyl für pol i t isch 
Verfolgte in den Dienst- und Wohnräumen 
von Diplomaten, noch nicht a l lgemein für 
zulässig gehal ten. Ledigl ich eine »vorüber­
gehende Zuflucht« darf gewährt werden. 
Darunter fällt der Schutz vor unmit te lbarer 
Bedrohung von Leib oder Leben eines Ver­
fo lgten. Das Kr i ter ium »vorübergehend« ist 
jedoch wei t auszulegen. So verbrachte der 
ungarische Kardinal Mindszenty, der nach 
dem Ungarn-Aufstand in die Botschaft der 
USA geflüchtet war, 15 Jahre in dem Bot­
schaftsgebäude (1956—1971). In Südamer i ­
ka hat sich al lerdings ein regionales Vö l ­
kergewohnhei tsrecht entwickelt , wonach 
auch in den dip lomat ischen Missionen Asyl 
gewährt werden kann. Die Init iative Austra­
l iens scheint darauf abzuzielen, d iesem 
Grundsatz wel twei te Geltung zu verschaf­
fen. Wo 

Verschiedenes 

Internat ionale Arbei tsorganisat ion: USA kündigen 
Mitgl iedschaft (79) 

I. Die Vereinigten Staaten haben durch ein 
Schreiben von Außenminister Henry Kissin­
ger vom 6. November 1975, ihre Mi tg l ied­
schaft in der Internat ionalen Arbei tsorgani ­
sat ion ( Internat ional Labour Organisat ion, 
ILO) aufgekündigt . Das Schreiben Kissin­
gers wurde dem Generald i rektor der ILO, 
Francis Blanchard, vom amerikanischen 
Botschafter bei den Internat ionalen Organi ­
sat ionen in Genf, Francis L. Dah, über­
reicht. Damit ist der Austr i t t aus der ILO 
durch die USA noch nicht vo l lzogen. Die 
Satzung der ILO sieht vor, daß ein Mit­
gl iedstaat die Absicht seines Austr i t ts zwei 
Jahre vorher bekanntgeben muß. Auch be­
darf es der vol len Erfül lung der Beitrags­
pfl ichten, bevor ein Austr i t t rechtswirksam 
wi rd . Die Frage ist, ob die USA die ILO 
überhaupt verlassen wol len oder ob es sich 
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